
Gemeinde Oberdiessbach 

Verordnung 

über  die  Berechtigungen für  die 

zentrale Personendatensammlung 

(PDS V) 

Beschluss  des  Gemeinderates vom  9.  Februar  2022 



Bettina Gerber O. Zbinden 

Der  Gemeinderat erlässt  die  nachfolgenden Bestimmungen gestützt auf  Art. 8 des  Gesetzes 
vom  10.  März  2020  über  die  zentrale Personendatensammlungen (Personendatensamm-
lungsgesetz PDSG)1  und Artikel  18  Absatz  4 der  Verordnung vom  20.  Januar  2021  über  die 
Gemeinderegistersysteme-Plattform (GERES  V)2. 

Gegenstand 

Geltungsbereich 

Inkrafttreten 

Art. 1 1  Diese Verordnung regelt  die  Antrags- und Zugriffsrechte 
sowie  den  Zugriff über Systeme auf zentrale Personendaten-
sammlungen nach Artikel  4  Absatz  1  Buchstabe  b  PDSG. 

2  Sie beinhaltet  die  Berechtigungsregeln  der  Gemeinde Ober-
diessbach für  die  Gemeinderegister-Plattform (GERES-Plattform) 
nach Artikel  18  GERES  V,  welche über  die  Antrags- und Zugriffs-
rechte gemäss Anhang  3  GERES  V  hinaus gehen. 

Art. 2 1  Diese Verordnung gilt für folgende Einheiten: 
a) unterstellte Organisationseinheiten ohne eigene Rechtsper-

sönlichkeit, 
b) beaufsichtigte selbstständige Trägerinnen und Träger öffent-

licher Aufgaben, 
c) Beauftragte,  die  im Auftrag  der  Behörde Personendaten be-

arbeiten  (Art. 16 des  Datenschutzgesetzes vom  19.  Februar 
1986  [KDSG])3. 

2  Die  berechtigten Einheiten, Funktionen und Systeme werden 
pro  zentrale Personendatensammlung im Anhang  1  aufgeführt. 

3  Die  Benutzerkonten  der  berechtigten Einheiten, Funktionen und 
Systeme werden anhand  des  Anhangs erstellt. 

Art. 3 Die  kommunale Datenschutzaufsichtsstelle nimmt zum 
Erlass und zu jeder Änderung Stellung.  Die  Vermerke sind im 
Anhang zu dieser Verordnung ersichtlich. 

Art. 4  Diese Verordnung tritt auf  1.  März  2022 in Kraft  und er-
setzt  die  Verordnung über  die  Berechtigungsregelung GERES/ 
ZPV vom  19.  Oktober  2016. 

Oberdiessbach,  9.  Februar  2022 

Gemeinderat Oberdiessbach 
Präsidentin ,Seretär 

Publiziert im Anzeiger Konolfingen vom  17.  Februar  2022. 

BSG  152.05 
2  BSG  152.051 
3  BSG  152.04 
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Stellungnahme  der  kommunalen Datenaufsichtsstelle: 
Datum Version 
09.02.2022 

  

Datum Stellungnahme 
09.02.2022 

  

    

Anhang  1  PDS V  Gemeinde Oberdiessbach 

Berechtigungsregeln für  die  GERES-Plattform 

1.1.  Mitarbeitende 
Die  Berechtigungsregeln für  die  Mitarbeitenden richten sich nach Anhang  3  zu Artikel  18  GERES  V. 

1.2.  Systeme 

GERES-Profile  und 
Funktionalitäten nach  den 
Anhängen  1  und  2  GERES  V 
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Antragsrecht: Geschäftsführende/r 
Schulleiter/in, Gemeindeschreiber/in  und 
Gemeindeschreiber/in-Stv. 

1.2.1 iCampus 

X X X -- X X -- -- -- X -- -- -- -- -- 

Gden 
Ober-
diess-
bach, 
Bren-
ziko-
fen. 

Herb-
igen, 
Lin-

 

den. 0-17 Alle — Alle Alle Alle --

 

- Entwicklung, Wartung, Betrieb  und 
Support: Campus Software AG 

- Zweck: Verwalten  der  Schülerinnen 
und  Schüler durch  die  Schulleitung 

Antragsrecht: Gemeindeschreiber/in  und 
Gemeindeschreiber/in-Stv. 

1.2.2 KLIBnet 

X X X X X X -- X X X -- X -- -- X 

Gden 
Ober-
diess-
bach. 
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- Entwicklung, Wartung, Betrieb  und 
Support:  Diadis  AG 

- Zweck: Verwalten  der  Fälle  der 
Sozialhilfe 



ROD  TREUHAND 

Gemeinderat Oberdiessbach 

Herr  Oliver  Zbinden 

Gemeindeplatz  1 

Postfach  180 

3672  Oberdiessbach 

Urtenen-Schönbühl,  09.  Februar  2022 

Stellungnahme Berechtigungsregeln GERES 

Sehr geehrter Herr Zbinden, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Personendatensammlungsgesetz (PDSG) sowie  die  GERES- und ZPV-Verordnung ersetzen  per 

01.  März  2021  das Gesetz über  die  Harmonisierung amtlicher Register (RegG) sowie  die  Verordnung 
über  die  Harmonisierung amtlicher Register (RegV). Damit werden neue kantonal-gesetzliche Grundal-
gen für das Führen  der  Einwohnerregister  der  Gemeinden und  der  Gemeinderegistersysteme-Plattform 

(GERES) geschaffen. Gestützt auf das PDSG,  die  GERES  V  und  die  ZPV  V  haben  die  Einwohner-, Kirch-
und Burgergemeinden für ihre unterstellten oder beauftragen Einheiten  die  Berechtigungsregeln nach 

den  Artikeln  8  und  9 des  PDSG zu erlassen, sofern  die  Berechtigungen über diejenigen nach Anhang  3 

GERES  V  hinausgehen sollen. Sie bestimmen, welche Funktionen, Systeme und Beauftragten nach Kör-

perschaften zu welchem Zweck und  in  welchem Umfang auf  die  GERES-Plattform und  die  ZPV greifen 
können.  Die  Berechtigungsregeln müssen  die  Einwohner-, Kirch- und Burgergemeinden ihren Daten-

schutzaufsichtsstellen zur Prüfung unterbreiten. Als Datenaufsichtsstelle  der  Einwohnergemeinde Ober-
diessbach sind wir  von  Ihnen  am 25.  Januar  2022  mit dieser Prüfung beauftragt worden. Hiermit neh-

men wir gemäss Artikel  11  PDSG zu  den von der  Einwohnergemeinde Oberdiessbach auf Verordnungs-

stufe erlassenen Berechtigungsregeln Stellung. 

Wir sind  der  Auffassung, dass  die  Gesetzes- und Verhältnismässigkeit sowie  die  Begründungsdichte ge-

mäss Anhang  1  zu Artikel  2  Absatz  2 der  Verordnung über  die  Berechtigungen für  die  zentralen Perso-

nendatensammlungen  der  Einwohnergemeinde Oberdiessbach gegeben sind.  Die  Verordnung kann 

vom zuständigen Organ demnach verabschiedet und dem Amt für Informatik und  Organisation  (KA10) 

zugestellt werden. 

Freundliche Grüsse 

OD  Treuhand  AG 

e  

Sascha  Moser 

chäftsführer 
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Leitender Revisor 
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ROD  Treuhand  AG  Solothurnstrasse  22, 3322  Urtenen-Schönbühl, Telefon  031 858 3111,  info@rod.ch www.rod.ch 
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